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4.3	 Bußgeldbescheid – was nun?
Wenn die Bußgeldstelle trotz Ihrer in der Anhörung getroffenen Ausführungen 
bei der Einschätzung bleibt, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, erlässt die 
Behörde einen Bußgeldbescheid.
Jetzt müssen Sie die Situation erneut bewerten:

•	 An wen richtet sich der Bußgeldbescheid? Ist es derselbe Adressat wie bei 
der vorhergegangenen Anhörung?

•	 Welcher Vorwurf wird nun konkret erhoben? Hat sich der Vorwurf verän-
dert? Prüfen Sie erneut alle angegebenen Rechtsverweise.

•	 Welche Beweismittel (z.B. Fotos oder Zeugenaussagen der Kontrolleure) 
sind angegeben?

•	 Welche Geldbuße und welche Gesamtforderung (Geldbuße + Gebühren 
und Auslagen) wird festgesetzt?

Auch gegen den Bußgeldbescheid besteht noch die Möglichkeit eines Rechts-
behelfs; Sie können also Einspruch einlegen. Dazu müssen Sie jedoch zwin-
gend die im Bußgeldbescheid angegebene Frist einhalten. Melden Sie sich 
nicht, wird der Bescheid rechtskräftig und vollstreckbar.
Ganz wichtig: zur Fristwahrung kommt es nur dann, wenn der Einspruch vor 
Ablauf der gesetzten Frist auch bei der Behörde eingeht.
Bevor Sie Einspruch erheben, sollte Ihnen bewusst sein, dass in einem Ver-
fahren auch eine nachteiligere Entscheidung im Vergleich zum ursprünglichen 
Bußgeldbescheid getroffen werden kann. Ein Einspruch macht einen Gefahr-
gutverstoß also nicht zwangsläufig „billiger“.

Ganz gleich ob Sie eine Anhörung beantworten oder Ein-
spruch gegen einen Bußgeldbescheid einlegen – zur Bear-
beitung ist die Angabe des Aktenzeichens unerlässlich. Dar-
über hinaus müssen alle Schriftstücke in deutscher Sprache 
abgefasst sein.

4.4	 Welche Straftaten können die Beteiligten im Rah-
men von Gefahrgutbeförderungen begehen?

An dieser Stelle ist es unmöglich, eine abschließende Aufzählung von Strafvor-
schriften zu zitieren. Jedoch sollen einige Strafvorschriften vorgestellt werden, 
die im besonderen Zusammenhang mit der Beförderung gefährlicher Güter 
stehen:
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§ 11 GGBefG
Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer eine in § 10 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung 
beharrlich wiederholt oder durch eine solche vorsätz-
liche Handlung Leben oder Gesundheit eines Ande-
ren, ihm nicht gehörende Tiere oder fremde Sachen 
von bedeutendem Wert gefährdet.

§ 328 Abs. 3 Nr. 2 StGB
Unerlaubter Umgang mit 
radioaktiven Stoffen und 
anderen gefährlichen Stof-
fen und Gütern

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer unter Verletzung ver-
waltungsrechtlicher Pflichten […] gefährliche Güter 
befördert, versendet, verpackt oder auspackt, verlädt 
oder entlädt, entgegennimmt oder anderen überlässt 
und dadurch die Gesundheit eines anderen, Tiere 
oder Pflanzen, Gewässer, die Luft oder den Boden 
oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefähr-
det.[…]

§ 324 ff.
Weitere Umweltstrafttaten

Auch die Umweltstraftaten Gewässer-, Boden- oder 
Luftverunreinigung können bei Zwischenfällen in der 
Gefahrgutbeförderung greifen.

4.5	 Was sind typische Mängel bei der Gefahrgut-
beförderung und wie werden sie geahndet?

Die BAG Kontrollstatistik zeichnet ein wenig überraschendes Bild: Spitzenplät-
ze bei den Gefahrgutverstößen belegen seit Jahren konstant

•	 Mängel an der Ausrüstung,
•	 den Beförderungsdokumenten
•	 sowie fehlende oder falsche Kennzeichnung und Bezettelung.
Gefahrgutkontrollen werden auf Grundlage von § 9 GGBefG sowohl auf der 
Straße als auch in Unternehmen durchgeführt. Damit Gefahrgutkontrollen 
möglichst gleichmäßig durchgeführt werden können, folgen die Kontrollen 
grundsätzlich demselben Ablauf: hier kommt in aller Regel die Prüfliste aus 
Anlage 1 der Gefahrgutkontrollverordnung (GGKontrollV) zum Einsatz.

Die Prüfliste eignet sich auch für betriebliche Kontrollen. Sie 
finden diese am Ende des Buches oder Sie können sie unter 
http://www.ecomed-storck.de/Gefahrgut/Strasse-Schiene-
ADR-RID/Gefahrgut-auf-der-Strasse-Wer-macht-was-Softco-
ver.html downloaden.

Weiterhin unterscheidet die Gefahrgutkontrollverordnung Mängel bei Gefahr-
guttransporten in drei Gefährlichkeitsstufen, die so genannten Gefahrenkate-
gorien. Was es damit genauer auf sich hat, zeigt Ihnen die nächste Grafik:
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